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Erläuterungen zur Unfallversicherung 

Vertragsgrundlagen 

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem Antrag und den  

- Allgemeinen Vertragsbestimmungen 

- Allgemeinen Unfall Versicherungsbedingungen (AUB2014) 

- Besondere Bedingungen zur Unfallversicherung Senior 

- vereinbarten Klauseln  

- etwaigen besonderen Vereinbarungen, den gesetzlichen sowie den nachfolgenden 

Bestimmungen 
 

 

 

Versicherungsumfang 

Die Versicherung erstreckt sich bei berufstätigen Personen auf Unfälle innerhalb und außerhalb 
des Berufes, bei nicht berufstätigen Personen auf Unfälle des täglichen Lebens. Der Versiche-
rungsschutz umfasst Unfälle in der ganzen Welt. 
 

Tarifvariante Senior 

 Einschluss der Knochenbruchversicherung - bis zu einer Summe von jeweils 1.000 Euro. 

 Einschluss Wellness-Wochenende für zwei Personen – ab einer drohenden, ärztlich festge-
stellten Invalidität von 30 Prozent - innerhalb von drei Jahren nach Unfallereignis bis 1.000 
Euro. 

 Freie Krankenhauswahl nach einem Unfall – Wir ermöglichen Ihnen die freie Kranken-

hauswahl unter allen Versorgungskrankenhäusern in Deutschland. Im Falle eines stationä-

ren Krankenhausaufenthaltes erstatten wir Ihnen die Mehrkosten, die Ihnen von Ihrer GKV 
nach deren Vorleistung auferlegt werden, weil Sie ein anderes Versorgungskrankenhaus als 
das in der ärztlichen Einweisung genannte wählen. 
Bis 10 Prozent der Invaliditätssumme / max. 10.000 Euro 

 Reha Management  --  Ab einer Invalidität von 30 Prozent unterstützen wir Sie bei der Aus-
wahl eventueller Rehabilitationsmaßnahmen.  

 Mitwirkungsanteil von Krankheiten und Gebrechen – mind. 40 Prozent 
 

 

Besondere Bedingungen zur Unfall Assistance Versicherung – BBUAS –  
(gilt nur, soweit ausdrücklich vereinbart und dokumentiert) 

Mitversicherte Assistance Leistungen: 

 Erstgespräch    

 Hausnotrufdienst  

 Mahlzeitendienst      

 Vermittlung einer Tierbetreuung  

 Wohnungsreinigung     

 Besorgungen und Einkäufe 

 Waschen und Pflegen der Wäsche und Kleidung 

 Begleitung bei Arzt- oder Behördengängen  

 Fahrdienst zu Ärzten oder Behörden 

 Fahrdienst zur Krankengymnastik oder zu Therapien   

 Pflegeschulung für Angehörige     

 Grundpflege 

 24-Stunden-Pflegenotruf 

 Pflegeberatung       

 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln 

 Tag- und Nachtwache      
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 Vermittlung des Umbaus von Kraftfahrzeugen 

 Vermittlung des Umbaus der Wohnung 
 

Vertragspartner     

Ostangler Brandgilde VVaG, Flensburger Straße 5, 24376 Kappeln 
 

Vertragsgrundlagen  

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten richten sich nach den Antragsangaben, den gesetzlichen 
Bestimmungen, der Satzung der Ostangler Brandgilde, den Allgemeinen Unfallversicherungs-
Bedingungen (AUB 2014) sowie den jeweils vereinbarten Besonderen Bedingungen und Klauseln  
zur Unfallversicherung. 

Die maßgeblichen Bedingungen und Klauseln, die Satzung der Ostangler Brandgilde sowie das 
Merkblatt zur Datenverarbeitung werden dem Antragsteller/der versicherten Person vor Vertrags-
abschluss zur Verfügung gestellt. 
 

Risikofragen des Versicherungsmaklers 

Die vom Versicherungsmakler verwendeten Risikofragen zu gefahrerheblichen Umständen wer-
den als Fragen des Versicherers, Ostangler Brandgilde, anerkannt. Sie stellen somit wichtige 
Fragen des Versicherers für den Vertragsabschluss dar. 
 

Unterschriften 

Der Antrag und etwaige Fragebögen sind vom Antragsteller zu unterschreiben. Bei Anträgen von 
Minderjährigen ist zusätzlich die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich. 
Bei vereinbartem Lastschriftverfahren ist bei Abschluss des Vertrages ein gesondertes SEPA 
Lastschriftmandat zu unterschreiben. 
 

Geltendes Recht    

Auf den Versicherungsvertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
 

Vertragsdauer  

Der Vertrag wird zunächst für ein Jahr geschlossen. Nach Ablauf dieser Zeit verlängert sich der 
Vertrag stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht spätestens drei Monate vor dem jeweiligen 
Ablauf der anderen Partei eine wirksame Kündigung zugegangen ist. 

Der Versicherungsschutz beginnt frühestens am Tag des Antragseingangs bei der Ostangler 
Brandgilde. 

Zeitpunkt 

Anträge dürfen nicht früher als ein Jahr vor Vertragsbeginn aufgenommen werden. 

Eintrittsalter    

mind. 65 Jahre, max. 76 Jahre 
 

Ende der Versicherbarkeit    

Der Vertrag endet mit Vollendung des 85. Lebensjahres, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 
  

Beiträge (grundsätzlich besteht Beitragseinzug)     

Die Einzelbeiträge, der zu entrichtenden Gesamtbeitrag und die Zahlungsweise ergeben sich aus 
dem Antrag. 

 

Mindestrate / Mindestbeitrag   

40,00 Euro je Zahlungsweise 
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Gebühren und Kosten  

Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrags oder aus anderen Gründen werden nicht 
erhoben. Versicherungsvermittler und Versicherungsmakler sind nicht berechtigt, ihrerseits noch 
besondere Gebühren oder Kosten zu berechnen. 
  

Zahlungsweise    

monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich 
 

Tarifbestimmungen / Ratenzahlung 

halbjährliche Zahlungsweise                 3 % auf die jeweilige Rate 
vierteljährliche Zahlungsweise              5 % auf die jeweilige Rate   
monatliche Zahlungsweise                   7 % auf die jeweilige Rate 
 

Unterjährige Beitragszahlungen nur mit SEPA-Lastschriftmandat möglich. 

 

Dynamik   

Bei Vereinbarung der Dynamik werden die Versicherungssummen – mit Ausnahme der Beträge 
für Bergungskosten, kosmetische Operationen und Kurkostenbeihilfe sowie die anderen in den 
Besonderen Bedingungen genannten zusätzlichen kostenfreien Leistungen – und die Beiträge 
jährlich um 2 Prozent erhöht. 

 Die Dynamik kann nicht vereinbart werden, wenn die Höchstleistung bei Vollinvalidität 
150.000 Euro übersteigt.  

 Eine vereinbarte Dynamik entfällt, wenn die Höchstleistung bei Vollinvalidität ohne Progres-
sion 150.000 Euro übersteigt. 

 

Gefahrengruppeneinteilung  

Alle versicherten Personen im Unfall-SENIOR Tarif werden in die Gefahrengruppe S eingeteilt. 

 

Unerwünschte Risiken 

- Personen mit erheblicher Vorschadenbelastung 
- Versicherungsvertrag vom Vorversicherer gekündigt 

 

Body Mass Index 

Die Ostangler behält sich vor, ab einem BMI von 30 einen Zuschlag zu berechnen. 
 

Nicht versicherbare Personen 

Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert, sind dauernd schwer- oder 
schwerstpflegebedürftige Personen (Pflegegrad 3, 4 und 5) im Sinne der sozialen Pflegeversi-
cherung sowie Geisteskranke. 
Pflegebedürftig ist, wer für die Verrichtung des täglichen Lebens überwiegend fremder Hilfe be-
darf. 
Der Versicherungsschutz erlischt, sobald der Versicherte nicht mehr versicherbar ist. Gleichzeitig 
endet die Versicherung. 

  

Bezugsberechtigung  

Die im Todesfall bezugsberechtigten Personen sind möglichst namentlich mit Geburtsdatum zu 
benennen. Unterbleibt die Benennung, ist bei Unfalltod eines/einer versicherten Person bezugs-
berechtigt: 
a) der überlebende Ehegatte, mit dem die versicherte Person zum Zeitpunkt des Ablebens ver-

heiratet war, 
b) die ehelichen und die ihnen gesetzlich gleichgestellten Kinder zu gleichen Teilen; 
c) die Eltern zu gleichen Teilen 
d) die Erben zu gleichen Teilen 
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in der Reihenfolge der Buchstaben unter Ausschluss des/der jeweils nachfolgenden Berechtig-
ten. 
 

Gesundheitsfragen 

 Herz- Kreislauferkrankungen (Herzinfarkt, Ersatz einer Herzklappe, Bewusstlosigkeit, Vorhof-
flimmern, Herzrhythmusstörungen, Thrombosen, Gerinnungsstörungen) 

 Erkrankungen des Gehirn- Nervensystems (Multiple Sklerose, Parkinson, Lähmungen, Poly-
neurpathie/Nervenschädigung, Epilepsie, Alzheimer, Demenz, Schlaganfall/Hirnblutung, Be-
wusstseinsstörung, Durchblutungsstörung des Gehirns, Schwindel mit Sturz) 

 Erkrankungen des Skelett- Bewegungsapparates (Osteoporose, Knochenbrüche/Unfälle, 
Arthrose, Gelenkersatz, Gelenkrheuma, Wirbelsäule, M. Bechterew, Kreuzbandersatz, Me-
niskusschaden; Gehhilfen erforderlich – Rollator, Stock, Stützen) 

 Systemischen Erkrankungen: (Diabetes, Fibromyalgie, Lupus, Krebs, Rheuma, Dialyse, My-
astenia gravis, Organtransplantation, Schlafapnoe/nächtl. Atemaussetzer, chron. Schmerz-
syndrom, HIV-Infektion) 

 Erkrankungen der Psyche (Psychose, Neurose, Depression, Angstzuständen, Selbsttötungs-
versuch, Alkohol – Drogen oder sonstiger Suchtmittelerkrankung) 

 Erkrankungen der Augen – (Fehlsichtigkeit, Blindheit, grauer Star, grüner Star) Bei Fehlsich-
tigkeit bitte aktuelle erforderliche Dioptrienzahl angeben 

 
Wenn bereits seit 5 Jahren eine Unfallversicherung bei der Ostangler Brandgilde besteht, ist ein 

Wechsel in den Unfall Seniorentarif ohne erneute Gesundheitsfragen möglich. 
 

 

Textform für Anzeigen und Erklärungen  

Alle für die Ostangler Brandgilde VVaG bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind in Textform 
abzugeben und an die Ostangler Brandgilde VVaG zu richten. 
Die Versicherungsvermittler sind zu der Entgegennahme mündlicher Anzeigen und Erklärungen 
nicht bevollmächtigt. 
 

Deckungszusagen  

Die selbständige Abgabe von Deckungszusagen ist den Versicherungsvermittlern und Versiche-
rungsmaklern untersagt und ohne rechtliche Wirkung für den Versicherungsschutz. 
 

Nebenabreden  

Mündliche Nebenabreden zum Inhalt und Umfang des Versicherungsvertrages sind nicht verbind-
lich. 
Schriftliche Nebenabreden müssen dem Antrag beigefügt sein. Sie sind nur dann verbindlich, 
wenn der Versicherer sie schriftlich oder durch Aufnahme in den Versicherungsschein geneh-
migt. 
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Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2014) 
 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
Unfälle passieren im Haushalt, im Beruf und in der Freizeit. Dann hilft Ihre Unfallversicherung. 
Egal, wo und wann sich der Unfall ereignet.  

Grundlage für Ihren Vertrag sind diese Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen (AUB) 
und - wenn mit Ihnen vereinbart - weitere Bedingungen. Zusammen mit dem Antrag und dem 
Versicherungsschein legen diese den Inhalt Ihrer Unfallversicherung fest. Sie sind wichtige Do-
kumente. 
Bitte lesen Sie die AUB daher vollständig und gründlich durch und bewahren Sie sie sorgfältig 
auf. So können Sie auch später, besonders nach einem Unfall, alles Wichtige noch einmal 
nachlesen.  
Wenn ein Unfall passiert ist, benachrichtigen Sie uns bitte möglichst schnell. Wir klären dann 
mit Ihnen das weitere Vorgehen. 
Auch wir als Versicherer kommen nicht ganz ohne Fachbegriffe aus. Diese sind nicht immer 
leicht verständlich. Wir möchten aber, dass Sie Ihre Versicherung gut verstehen. Deshalb erklä-
ren wir bestimmte Fachbegriffe oder erläutern sie durch Beispiele. Wenn wir Beispiele verwen-
den, sind diese nicht abschließend.  
  
Ihre Ostangler Versicherungen 
 

Wer ist wer? 

 Sie sind unser Versicherungsnehmer und damit unser Vertragspartner. 

 Versicherte Person ist jeder, für den Sie Versicherungsschutz mit uns vereinbart haben. 
Das können Sie selbst und andere Personen sein.  

 
 
 

Inhaltsübersicht 

 
Der Versicherungsumfang 

1 Was ist versichert? 
 1.1 Grundsatz 
 1.2 Geltungsbereich 
 1.3 Unfallbegriff 
 1.4 Erweiteter Unfallbegriff 
 1.5 Einschränkungen unserer Leistungspflicht 
2 Welche Leistungsarten können vereinbart werden? 
 Welche Fristen und sonstigen Voraussetzungen gelten für die einzelnen Leistungsarten? 

2.1 Invaliditätsleistung 
2.2 Unfallrente (Hinweis: Bietet die Ostangler Brandgilde VVaG nicht an) 
2.3 Übergangsleistung 
2.4 Tagegeld 
2.5 Krankenhaustagegeld 
2.6 Todesfallleistung 
2.7 Kosten für kosmetische Operationen 
2.8 Kosten für Such-, Bergungs- oder Rettungseinsätze 

3 Was passiert, wenn Unfallfolgen mit Krankheiten oder Gebrechen zusammentreffen? 
 3.1 Krankheiten und Gebrechen 
 3.2 Mitwirkung 
4 Was ist nicht versichert? 
 4.1 Ausgeschlossene Unfälle 
 4.2 Ausgeschlossene Gesundheitsschäden 
5 Was müssen Sie bei einem Kinder-Tarif und bei Änderungen der Berufstätigkeit oder Beschäfti-

gung beachten? 
 5.1 Umstellung des Kindertarifs 
 5.2 Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung 
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Der Leistungsfall 

6 Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)? 
7 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten? 
8 Wann sind die Leistungen fällig? 
 8.1 Erklärung über die Leistungspflicht 
 8.2 Fälligkeit der Leistung 
 8.3 Vorschüsse 
 8.4 Neubemessung des Invaliditätsgrads 
 

Die Versicherungsdauer 

9 Wann beginnt und wann endet der Vertrag? 
 9.1 Beginn des Versicherungsschutzes 
 9.2 Dauer und Ende des Vertrags 
 9.3 Kündigung nach Versicherungsfall 
 9.4 Versicherungsjahr 

Der Versicherungsbeitrag 

10 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten? 
 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig bezahlen? 
 10.1 Beitrag und Versicherungssteuer 
 10.2 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Erster Beitrag 
 10.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag 
 10.4 Rechtzeitige Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat 
 10.5 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 10.6 Beitragsbefreiung bei der Versicherung von Kindern 

 

Weitere Bestimmungen 

11 Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten Personen 
 zueinander? 
 11.1 Fremdversicherung 
 11.2 Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller 
 11.3 Übertragung und Verpfändung von Ansprüchen 
12 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht und welche Folgen hat ihre Verletzung? 
 12.1 Vorvertragliche Anzeigepflicht 
 12.2 Mögliche Folgen einer Anzeigepflichtverletzung 
 12.3 Voraussetzungen für die Ausübung unserer Rechte 
 12.4 Anfechtung 
 12.5 Erweiterung des Versicherungsschutzes 
13 Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag? 
 13.1 Gesetzliche Verjährung 
 13.2 Aussetzung der Verjährung 
14 Welches Gericht ist zuständig? 
15 Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten?  
 Was gilt bei Änderungen Ihrer Anschrift? 
16 Welches Recht findet Anwendung? 
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Der Versicherungsumfang 

 

1 Was ist versichert? 

 

1.1 Grundsatz 

Wir bieten den vereinbarten Versicherungsschutz bei Unfällen der versicherten Per-
son.  

 

1.2 Geltungsbereich 

Versicherungsschutz besteht während der Wirksamkeit des Vertrags 

 weltweit und 

 rund um die Uhr. 

 

1.3 Unfallbegriff 

Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch  

 ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) 

 unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung 
erleidet. 

 

1.4 Erweiterter Unfallbegriff 

Als Unfall gilt auch, wenn sich die versicherte Person durch eine erhöhte Kraftan-
strengung 

 ein Gelenk an Gliedmaßen oder der Wirbelsäule verrenkt. 

Beispiel: Die versicherte Person stützt einen schweren Gegenstand ab und ver-
renkt sich dabei das Ellenbogengelenk. 

 Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln an Gliedmaßen oder der Wirbelsäule 
zerrt oder zerreißt. 

Beispiel: Die versicherte Person zerrt sich bei einem Klimmzug die Muskulatur 
am Unterarm. 

Meniskus und Bandscheiben sind weder Muskeln, Sehnen, Bänder noch Kapseln. 
Deshalb werden sie von dieser Regelung nicht erfasst.  

Eine erhöhte Kraftanstrengung ist eine Bewegung, deren Muskeleinsatz über die 
normalen Handlungen des täglichen Lebens hinausgeht. Maßgeblich für die Beurtei-
lung des Muskeleinsatzes sind die individuellen körperlichen Verhältnisse der versi-
cherten Person. 
 

1.5 Einschränkungen unserer Leistungspflicht 

Für bestimmte Unfälle und Gesundheitsschädigungen können wir keine oder nur ein-
geschränkt Leistungen erbringen. 

Bitte beachten Sie daher die Regelungen zur Mitwirkung von Krankheiten und Ge-
brechen (Ziffer 3) und zu den Ausschlüssen (Ziffer 4).  
 

2 Welche Leistungsarten können vereinbart werden? 

Welche Fristen und sonstigen Voraussetzungen gelten für die einzelnen Leis-

tungsarten? 

Im Folgenden beschreiben wir verschiedene Arten von Leistungen und deren Vo-
raussetzungen. 

Es gelten immer nur die Leistungsarten und Versicherungssummen, die Sie mit uns 
vereinbart haben, und die in Ihrem Versicherungsschein und dessen Nachträgen ge-
nannt sind.  
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2.1 Invaliditätsleistung  

 

2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung 

 

2.1.1.1 Invalidität 

Die versicherte Person hat eine Invalidität erlitten. 

Eine Invalidität liegt vor, wenn unfallbedingt 

 die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit  

 dauerhaft  
beeinträchtigt ist.  
Dauerhaft ist eine Beeinträchtigung, wenn  

 sie voraussichtlich länger als drei Jahre bestehen wird und 

 eine Änderung dieses Zustands nicht zu erwarten ist. 

 
Beispiel: Eine Beeinträchtigung ist nicht dauerhaft, wenn die versicherte Person ei-
nen Knochenbruch erleidet, der innerhalb eines Jahres folgenlos ausheilt.  
 

2.1.1.2 Eintritt und ärztliche Feststellung der Invalidität 

Die Invalidität ist innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall  

 eingetreten und  

 von einem Arzt schriftlich festgestellt worden. 

Ist eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, besteht kein Anspruch auf Invaliditäts-
leistung.  

 

2.1.1.3 Geltendmachung der Invalidität 

Sie müssen die Invalidität innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall bei uns geltend 
machen. Geltend machen heißt: Sie teilen uns mit, dass Sie von einer Invalidität aus-
gehen. 

Versäumen Sie diese Frist, ist der Anspruch auf Invaliditätsleistung ausgeschlossen.  

Nur in besonderen Ausnahmefällen lässt es sich entschuldigen, wenn Sie die Frist 
versäumt haben. 

 
Beispiel: Sie haben durch den Unfall schwere Kopfverletzungen erlitten und waren 
deshalb nicht in der Lage, mit uns Kontakt aufzunehmen.  

 

2.1.1.4 Keine Invaliditätsleistung bei Unfalltod im ersten Jahr 

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, 
besteht kein Anspruch auf Invaliditätsleistung.  

In diesem Fall zahlen wir eine Todesfallleistung (Ziffer 2.6), sofern diese vereinbart 
ist. 

 

2.1.2 Art und Höhe der Leistung 

 

2.1.2.1 Berechnung der Invaliditätsleistung 

Die Invaliditätsleistung erhalten Sie als Einmalzahlung. 

Grundlagen für die Berechnung der Leistung sind 

 die vereinbarte Versicherungssumme und 

 der unfallbedingte Invaliditätsgrad.  
 

Beispiel: Bei einer Versicherungssumme von 100.000 Euro und einem unfallbeding-
ten Invaliditätsgrad von 20% zahlen wir 20.000 Euro. 
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2.1.2.2 Bemessung des Invaliditätsgrades, Zeitraum für die Bemessung 

Der Invaliditätsgrad richtet sich  

 nach der Gliedertaxe (Ziffer 2.1.2.2.1), sofern die betroffenen Körperteile oder 
Sinnesorgane dort genannt sind, 

 ansonsten danach, in welchem Umfang die normale körperliche oder geistige 
Leistungsfähigkeit dauerhaft beeinträchtigt ist (Ziffer 2.1.2.2.2). 

 
Maßgeblich ist der unfallbedingte Gesundheitszustand, der spätestens am Ende des 
dritten Jahres nach dem Unfall erkennbar ist. Dies gilt sowohl für die erste als auch 
für spätere Bemessungen der Invalidität (Ziffer 8.4). 

 

 

2.1.2.2.1 Gliedertaxe 
 

Bei Verlust oder vollständiger Funktionsunfähigkeit der folgenden Körperteile oder 
Sinnesorgane gelten ausschließlich die hier genannten Invaliditätsgrade. 

 Arm      70 % 

 Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 % 

 Arm unterhalb des Ellenbogengelenks  60 %   

 Hand      55 % 

 Daumen      20 % 

 Zeigefinger     10 % 

 anderer Finger     5 % 

 Bein über der Mitte des Oberschenkels  70 % 

 Bein bis zur Mitte des Oberschenkels  60 % 

 Bein bis unterhalb des Knies   50 % 

 Bein bis zur Mitte des Unterschenkels  45 % 

 Fuß      40 % 

 große Zehe     5 % 

 andere Zehe     2 % 

 Auge      50 % 

 Gehör auf einem Ohr    30 % 

 Geruchssinn     10 % 

 Geschmackssinn     5 % 
 

Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entsprechende Teil 
der genannten Invaliditätsgrade. 

Beispiel: Ist ein Arm vollständig funktionsunfähig, ergibt das einen Invaliditätsgrad 
von 70%. Ist er um ein Zehntel in seiner Funktion beeinträchtigt, ergibt das einen In-
validitätsgrad von 7% (= ein Zehntel von 70%). 

 

2.1.2.2.2 Bemessung außerhalb der Gliedertaxe 

Für andere Körperteile oder Sinnesorgane richtet sich der Invaliditätsgrad danach, in 
welchem Umfang die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit insgesamt 
dauerhaft beeinträchtigt ist. Maßstab ist eine durchschnittliche Person gleichen Alters 
und Geschlechts. 

Die Bemessung erfolgt ausschließlich nach medizinischen Gesichtspunkten.  
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2.1.2.2.3 Minderung bei Vorinvalidität 
Eine Vorinvalidität besteht, wenn betroffene Körperteile oder Sinnesorgane schon vor 
dem Unfall dauerhaft beeinträchtigt waren. Sie wird nach Ziffer 2.1.2.2.1 und Ziffer 
2.1.2.2.2 bemessen. 
Der Invaliditätsgrad mindert sich um diese Vorinvalidität.  

 
Beispiel: Ist ein Arm vollständig funktionsunfähig, beträgt der Invaliditätsgrad 70%. 
War dieser Arm schon vor dem Unfall um ein Zehntel in seiner Funktion beeinträch-
tigt, beträgt die Vorinvalidität 7% (=ein Zehntel von 70%). Diese 7% Vorinvalidität 
werden abgezogen. Es verbleibt ein unfallbedingter Invaliditätsgrad von 63%. 

 

 

2.1.2.2.4 Invaliditätsgrad bei Beeinträchtigung mehrerer Körperteile oder Sinnes-

organe 

Durch einen Unfall können mehrere Körperteile oder Sinnesorgane beeinträchtigt 
sein. Dann werden die Invaliditätsgrade, die nach den vorstehenden Bestimmungen 
ermittelt wurden, zusammengerechnet.  

 Mehr als 100 % werden jedoch nicht berücksichtigt. 

 
Beispiel: Durch einen Unfall ist ein Arm vollständig funktionsunfähig (70%) und ein 
Bein zur Hälfte in seiner Funktion beeinträchtigt (35%). Auch wenn die Addition der 
Invaliditätsgrade 105 % ergibt, ist die Invalidität auf 100 % begrenzt. 

 

2.1.2.3 Invaliditätsleistung bei Tod der versicherten Person 

Stirbt die versicherte Person vor der Bemessung der Invalidität, zahlen wir eine Inva-
liditätsleistung unter folgenden Voraussetzungen: 

 die versicherte Person ist nicht unfallbedingt innerhalb des ersten Jahres nach 
dem Unfall verstorben (Ziffer 2.1.1.4), und 

 die sonstigen Voraussetzungen für die Invaliditätsleistung nach Ziffer 2.1.1 sind 
erfüllt. 

Wir leisten nach dem Invaliditätsgrad, mit dem aufgrund der ärztlichen Befunde zu 
rechnen gewesen wäre. 

 

2.2 Unfallrente (bietet die Ostangler Brandgilde VVaG nicht an) 

 

2.3 Übergangsleistung 

 

2.3.1 Voraussetzungen für die Leistung 

 

2.3.1.1 Die versicherte Person ist unfallbedingt  

 im beruflichen oder außerberuflichen Bereich 

 ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen 

 zu mindestens 50 Prozent in ihrer normalen körperlichen oder geistigen Leis-
tungsfähigkeit beeinträchtigt. 

 
Die Beeinträchtigung dauert, vom Unfalltag an gerechnet, ununterbrochen mehr als 6 
Monate an. 

 

2.3.1.2 Sie müssen die Beeinträchtigung innerhalb von 7 Monaten nach dem Unfall bei uns 
durch ein ärztliches Attest geltend machen. Geltend machen heißt: Sie teilen uns mit, 
dass Sie von einer Beeinträchtigung von mehr als 6 Monaten ausgehen. 
Nur in besonderen Ausnahmefällen lässt es sich entschuldigen, wenn Sie die Frist 
versäumt haben. 



 

UV_AUB14_SENIOR_207.1_01052018                    Unfallversicherung Seite 12 von 34 

 

 
Beispiel: Sie haben durch den Unfall schwere Kopfverletzungen erlitten und waren 
deshalb nicht in der Lage, mit uns Kontakt aufzunehmen. 

 

2.3.2 Art und Höhe der Leistung 

Wir zahlen die Übergangsleistung in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme.  

 

2.4 Tagegeld (bietet die Ostangler Brandgilde VVaG nicht an) 

 

2.5 Krankenhaustagegeld 

 

2.5.1 Voraussetzungen für die Leistung 

Die versicherte Person  

 ist unfallbedingt in medizinisch notwendiger vollstationärer Heilbehandlung oder 

 unterzieht sich unfallbedingt einer ambulanten chirurgischen Operation und ist 
deswegen für mindestens 1 Tag ununterbrochen und vollständig in der Aus-
übung ihres Berufs beeinträchtigt. War die versicherte Person zum Zeitpunkt des 
Unfalls nicht berufstätig, kommt es auf die allgemeine Fähigkeit an, Arbeit zu 
leisten.  

Kuren oder Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen gelten nicht als medizi-
nisch notwendige Heilbehandlung. 

 

2.5.2 Höhe und Dauer der Leistung 

Wir zahlen das vereinbarte Krankenhaustagegeld  

 für jeden Kalendertag der vollstationären Behandlung, längstens für 2 Jahre ab 
dem Tag des Unfalls. 

 für 30 Tage bei ambulanten chirurgischen Operationen. 

 

2.6 Todesfallleistung 

 

2.6.1 Voraussetzungen für die Leistung 

Die versicherte Person stirbt unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall. 
Beachten Sie dann die Verhaltensregeln nach Ziffer 7. 
 

2.6.2 Art und Höhe der Leistung 

Wir zahlen die Todesfallleistung in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme. 

 

2.7 Kosten für kosmetische Operationen 

 

2.7.1 Voraussetzungen für die Leistung 

Die versicherte Person hat sich einer kosmetischen Operation unterzogen, um eine 
unfallbedingte Beeinträchtigung des äußeren Erscheinungsbildes zu beheben.  

Soweit Zähne betroffen sind, gehören nur Schneide- und Eckzähne zum äußeren Er-
scheinungsbild. 

 
Die kosmetische Operation erfolgt 

 durch einen Arzt, 

 nach Abschluss der Heilbehandlung und 

 bei Erwachsenen innerhalb von drei Jahren nach dem Unfall, bei Minderjährigen 
vor Vollendung des 21. Lebensjahres. 
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Voraussetzung ist auch, dass ein Dritter (z.B. Krankenkasse, Haftpflichtversicherer) 
nicht zu einer Kostenerstattung verpflichtet ist oder seine Leistungspflicht bestreitet. 

 

2.7.2 Art und Höhe der Leistung 

Wir erstatten nachgewiesene und nicht von Dritten übernommene 

 Arzthonorare und sonstige Operationskosten, 

 notwendige Kosten für Unterbringung und Verpflegung in einem Krankenhaus, 

 Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten  
insgesamt bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme.  

 

2.8 Kosten für Such-, Bergungs- oder Rettungseinsätze 

 

2.8.1 Voraussetzungen für die Leistung  

Der versicherten Person sind nach einem Unfall Kosten 

 für Such-, Bergungs- oder Rettungseinsätze von öffentlich- oder privatrechtlich 
organisierten Rettungsdiensten oder  

 für den ärztlich angeordneten Transport der verletzten Person zum Krankenhaus 
oder zur Spezialklinik 

entstanden.  

Einem Unfall steht gleich, wenn ein solcher unmittelbar drohte oder nach den konkre-
ten Umständen zu vermuten war. 

Voraussetzung ist auch, dass ein Dritter (z.B. Krankenkasse, Haftpflichtversicherer) 
nicht zu einer Kostenerstattung verpflichtet ist oder seine Leistungspflicht bestreitet. 

 

2.8.2 Art und Höhe der Leistung 

Wir erstatten nachgewiesene und nicht von Dritten übernommene Kosten insgesamt 
bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme. 

 

3 Was passiert, wenn Unfallfolgen mit Krankheiten oder Gebrechen zusammen-

treffen? 

 

3.1 Krankheiten und Gebrechen 

Wir leisten ausschließlich für Unfallfolgen. Dies sind Gesundheitsschädigungen und 
ihre Folgen, die durch das Unfallereignis verursacht wurden.  
Wir leisten nicht für Krankheiten oder Gebrechen. 

 
Beispiele: Krankheiten sind z.B. Diabetes oder Gelenkserkrankungen;  
Gebrechen sind z.B. Fehlstellungen der Wirbelsäule, angeborene Sehnenverkürzung 
 

3.2 Mitwirkung 

Treffen Unfallfolgen mit Krankheiten oder Gebrechen zusammen, gilt Folgendes: 

 

3.2.1 Entsprechend dem Umfang, in dem Krankheiten oder Gebrechen an der Gesund-
heitsschädigung oder ihren Folgen mitgewirkt haben (Mitwirkungsanteil), mindert sich 

 bei den Leistungsarten Invaliditätsleistung und Unfallrente der Prozentsatz des 
Invaliditätsgrades. 

 bei der Todesfallleistung und, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, bei den 
anderen Leistungsarten die Leistung selbst. 

 
Beispiel: Nach einer Beinverletzung besteht ein Invaliditätsgrad von 10%. Dabei hat 
eine Rheumaerkrankung zu 50% mitgewirkt. Der unfallbedingte Invaliditätsgrad be-
trägt daher 5%. 
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3.2.2 Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25%, nehmen wir keine Minderung vor. 

 

4 Was ist nicht versichert? 

 

4.1 Ausgeschlossene Unfälle 

Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle: 
 

4.1.1 Unfälle der versicherten Person durch Bewusstseinsstörungen sowie durch Schlag-
anfälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der 
versicherten Person ergreifen. 

Eine Bewusstseinsstörung liegt vor, wenn die versicherte Person in ihrer Aufnahme- 
und Reaktionsfähigkeit so beeinträchtigt ist, dass sie den Anforderungen der konkre-
ten Gefahrenlage nicht mehr gewachsen ist.  

 
Ursachen für die Bewusstseinsstörung können sein: 

 eine gesundheitliche Beeinträchtigung, 

 die Einnahme von Medikamenten, 

 Alkoholkonsum,  

 Konsum von Drogen oder sonstigen Mitteln, die das Bewusstsein beeinträchtigen. 

 
Beispiele: 
Die versicherte Person  
- stürzt infolge einer Kreislaufstörung die Treppe hinunter. 
- kommt unter Alkoholeinfluss mit dem Fahrzeug von der Straße ab. 
- torkelt alkoholbedingt auf dem Heimweg von der Gaststätte und fällt in eine Bau-

grube. 
- balanciert aufgrund Drogenkonsums auf einem Geländer und stürzt ab. 

 
Ausnahme:  
Die Bewusstseinsstörung oder der Anfall wurde durch ein Unfallereignis nach Ziffer 
1.3 verursacht, für das nach diesem Vertrag Versicherungsschutz besteht.  
In diesen Fällen gilt der Ausschluss nicht. 

Beispiel: 
Die versicherte Person hatte während der Vertragslaufzeit einen Unfall mit einer 
Hirnschädigung. Ein neuer Unfall ereignet sich durch einen epileptischen Anfall, der 
auf die alte Hirnschädigung zurückzuführen ist. Wir zahlen für die Folgen des neuen 
Unfalls. 

 

4.1.2 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine 
Straftat ausführt oder versucht. 

 

4.1.3 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse 
verursacht sind. 

 
Ausnahme:  
Die versicherte Person wird auf Reisen im Ausland überraschend von Kriegs- oder 
Bürgerkriegsereignissen betroffen. In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht. 

 
Der Versicherungsschutz erlischt dann am Ende des siebten Tages nach Beginn ei-
nes Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Gebiet des Staats, in dem sich die versi-
cherte Person aufhält. 

 
Diese Ausnahme gilt nicht  
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 bei Reisen in oder durch Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg 
herrscht, 

 für die aktive Teilnahme am Krieg oder Bürgerkrieg, 

 für Unfälle durch atomare, biologische oder chemische Waffen. 
In diesen Fällen gilt der Ausschluss. 

 

4.1.4 Unfälle der versicherten Person 

 als Führer eines Luftfahrzeugs oder Luftsportgeräts, soweit er nach deutschem 
Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, 

Beispiel: Pilot, Gleitschirm- oder Drachenflieger 

 als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeugs, 

Beispiel: Funker, Bordmechaniker, Flugbegleiter  

 bei beruflichen Tätigkeiten, die mit Hilfe eines Luftfahrzeugs auszuüben sind.  

Beispiel: Luftfotograf, Sprühflüge zur Schädlingsbekämpfung. 

 

4.1.5 Unfälle der versicherten Person durch die Teilnahme an Rennen mit Motorfahrzeu-
gen. 

Teilnehmer ist jeder Fahrer, Beifahrer oder Insasse des Motorfahrzeugs.  

Rennen sind solche Wettfahrten oder dazugehörige Übungsfahrten, bei denen es auf 
die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt.  

 

4.1.6 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht sind. 

 

4.2 Ausgeschlossene Gesundheitsschäden 
Kein Versicherungsschutz besteht außerdem für folgende Gesundheitsschäden: 
 

4.2.1 Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutun-
gen. 

 
Ausnahme:  

 Ein Unfallereignis nach Ziffer 1.3 hat diese Gesundheitsschäden überwiegend 
(das heißt: zu mehr als 50%) verursacht, und 

 für dieses Unfallereignis besteht Versicherungsschutz nach diesem Vertrag. 
In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht. 

 

4.2.2 Gesundheitsschäden durch Strahlen. 

 

4.2.3 Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am Körper der versicher-
ten Person. Als Heilmaßnahmen oder Eingriffe gelten auch strahlendiagnostische 
und strahlentherapeutische Handlungen. 

 
Ausnahme: 

 Die Heilmaßnahmen oder Eingriffe waren durch einen Unfall veranlasst, und 

 für diesen Unfall besteht Versicherungsschutz nach diesem Vertrag.  
In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht. 

 
Beispiel: Die versicherte Person erleidet einen Unfall und lässt die Unfallverletzung 
ärztlich behandeln. Ein Behandlungsfehler führt dabei zu weiteren Schädigungen. 

 

4.2.4 Infektionen. 
 

Ausnahme:  
Die versicherte Person infiziert sich  
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 mit Tollwut oder Wundstarrkrampf. 

 mit anderen Krankheitserregern, die durch nicht nur geringfügige Unfallverletzun-
gen in den Körper gelangten. Geringfügig sind Unfallverletzungen, die ohne die 
Infektion und ihre Folgen keiner ärztlichen Behandlung bedürfen.  

 durch solche Heilmaßnahmen oder Eingriffe, für die ausnahmsweise Versiche-
rungsschutz besteht (Ziff 4.2.3). 
 

In diesen Fällen gilt der Ausschluss nicht. 
 

4.2.5 Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den Schlund (Ein-
gang der Speiseröhre). 

 

4.2.6 Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch einen 
Unfall verursacht wurden. 

 
Beispiele:  
- Posttraumatische Belastungsstörung nach Beinbruch durch einen Verkehrsunfall 
- Angstzustände des Opfers einer Straftat 

 

4.2.7 Bauch- oder Unterleibsbrüche. 
 

Ausnahme:  

 Sie sind durch eine gewaltsame, von außen kommende Einwirkung entstanden, 
und 

 für die Einwirkung besteht Versicherungsschutz nach diesem Vertrag. 
In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht. 

 

5 Was müssen Sie bei Änderungen der Berufstätigkeit oder Beschäftigung be-

achten? 

 

5.1 Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung 

Die Höhe des Beitrags hängt maßgeblich von der Berufstätigkeit oder der Beschäfti-
gung der versicherten Person ab.  

Grundlage für die Bemessung des Beitrags ist das für Ihren Vertrag geltende Berufs-
gruppenverzeichnis. 

 

5.1.1 Mitteilung der Änderung 

Eine Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung der versicherten Person müs-
sen Sie uns unverzüglich mitteilen. Freiwilliger Wehrdienst, militärische Reserve-
übungen und befristete freiwillige soziale Dienste (z.B. Bundesfreiwilligendienst) fal-
len nicht darunter. 
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5.1.2 Auswirkungen der Änderung 

Errechnen sich für die neue Berufstätigkeit oder Beschäftigung bei gleich bleibendem 
Beitrag nach dem vereinbarten Tarif niedrigere Versicherungssummen, gelten diese 
nach Ablauf eines Monats ab der Änderung.  

Errechnen sich dagegen höhere Versicherungssummen, gelten diese, sobald uns Ih-
re Mitteilung zugeht, spätestens jedoch nach Ablauf eines Monats ab der Änderung. 

 
Auch die neu errechneten Versicherungssummen gelten für berufliche und außerbe-
rufliche Unfälle. 

Auf Ihren Wunsch führen wir den Vertrag auch mit den bisherigen Versicherungs-
summen bei erhöhtem oder gesenktem Beitrag weiter, sobald uns Ihre Mitteilung zu-
geht.  

 

Der Leistungsfall 

 

6 Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)? 

 
Die Fristen und sonstigen Voraussetzungen für die einzelnen Leistungsarten sind in 
Ziffer 2 geregelt.  

Im Folgenden beschreiben wir Verhaltensregeln (Obliegenheiten). Sie oder die versi-
cherte Person müssen diese nach einem Unfall beachten, denn ohne Ihre Mithilfe 
können wir unsere Leistung nicht erbringen. 

 

6.1 Nach einem Unfall, der voraussichtlich zu einer Leistung führt, müssen Sie oder die 
versicherte Person unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befol-
gen und uns unterrichten. 

 

6.2 Sämtliche Angaben, um die wir Sie oder die versicherte Person bitten, müssen wahr-
heitsgemäß, vollständig und unverzüglich erteilt werden. 

 

6.3 Wir beauftragen Ärzte, falls dies für die Prüfung unserer Leistungspflicht erforderlich 
ist. 
Von diesen Ärzten muss sich die versicherte Person untersuchen lassen. 

Wir tragen die notwendigen Kosten und den Verdienstausfall, der durch die Untersu-
chung entsteht.  

 

6.4 Für die Prüfung unserer Leistungspflicht benötigen wir möglicherweise Auskünfte von 

 Ärzten, die die versicherte Person vor oder nach dem Unfall behandelt oder un-
tersucht haben. 

 anderen Versicherern, Versicherungsträgern und Behörden. 
 

Sie oder die versicherte Person müssen es uns ermöglichen, die erforderlichen Aus-
künfte zu erhalten. 

Dazu kann die versicherte Person die Ärzte und die genannten Stellen ermächtigen, 
uns die Auskünfte direkt zu erteilen. Ansonsten kann die versicherte Person die Aus-
künfte selbst einholen und uns zur Verfügung stellen. 

 

6.5 Wenn der Unfall zum Tod der versicherten Person führt, ist uns dies innerhalb von 48 
Stunden zu melden. 

Soweit zur Prüfung unserer Leistungspflicht erforderlich, ist uns das Recht zu ver-
schaffen, eine Obduktion – durch einen von uns beauftragten Arzt – durchführen zu 
lassen. 
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7 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten?  

Wenn Sie oder die versicherte Person eine der in Ziffer 6 genannten Obliegenheiten 
vorsätzlich verletzen, verlieren Sie den Versicherungsschutz.  

Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leis-
tung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  

 
Beides gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolgen hingewiesen haben.  

 
Weisen Sie nach, dass die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt wurde, bleibt 
der Versicherungsschutz bestehen. 

 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die Ver-
letzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war.  

 
Das gilt für vorsätzliche und grob fahrlässige Obliegenheitsverletzungen, nicht aber, 
wenn Sie oder die versicherte Person die Obliegenheit arglistig verletzt haben.  

 

8 Wann sind die Leistungen fällig? 

Wir erbringen unsere Leistungen, nachdem wir die Erhebungen abgeschlossen ha-
ben, die zur Feststellung des Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leis-
tungspflicht notwendig sind. Dazu gilt Folgendes: 

 

8.1 Erklärung über die Leistungspflicht 

Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats in Textform zu erklären, ob und in wel-
chem Umfang wir unsere Leistungspflicht anerkennen. Bei Invaliditätsleistung und 
Unfallrente beträgt die Frist drei Monate. 

 
Die Fristen beginnen, sobald uns folgende Unterlagen zugehen:  

 Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen.  

 Bei Invaliditätsleistung und Unfallrente zusätzlich der Nachweis über den Ab-
schluss des Heilverfahrens, soweit dies für die Bemessung des Invaliditätsgrads 
notwendig ist. 

 
Beachten Sie dabei auch die Verhaltensregeln nach Ziffer 7. 

 
Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leistungsanspruchs entste-
hen, übernehmen wir 

 bei Invaliditätsleistung bis zu 5% der versicherten Summe. 

 bei Übergangsleistung bis zu 5% der versicherten Summe. 

 bei Tagegeld und Krankenhaustagegeld jeweils bis zu 3 Tagessätze.  

 bei Kosten für kosmetische Operationen sowie für Such-, Bergungs- und Ret-
tungseinsätze bis zu 5% der jeweils versicherten Summe. 

 
Sonstige Kosten übernehmen wir nicht. 

 

8.2 Fälligkeit der Leistung 

Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund und Höhe 
geeinigt, leisten wir innerhalb von zwei Wochen. 

 

8.3 Vorschüsse 
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Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir - auf Ihren 
Wunsch - angemessene Vorschüsse.  

 
Beispiel: Es steht fest, dass Sie von uns eine Invaliditätsleistung erhalten. Allerdings 
ist die Höhe der Leistung noch nicht bestimmbar.  

 
Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung innerhalb eines Jah-
res nach dem Unfall nur bis zur Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme bean-
sprucht werden. 

 

8.4 Neubemessung des Invaliditätsgrads 

Nach der Bemessung des Invaliditätsgrads können sich Veränderungen des Ge-
sundheitszustands ergeben.  

 
Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich erneut ärztlich bemessen 
zu lassen.  

 
Dieses Recht steht Ihnen und uns längstens bis zu drei Jahren nach dem Unfall zu.  

 

 Wenn wir eine Neubemessung wünschen, teilen wir Ihnen dies zusammen mit 
der Erklärung über unsere Leistungspflicht mit. 

 Wenn Sie eine Neubemessung wünschen, müssen Sie uns dies vor Ablauf der 
Frist mitteilen. 

 
Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, als wir bereits ge-
zahlt haben, ist der Mehrbetrag mit 5% jährlich zu verzinsen. 

 

Die Versicherungsdauer 

 

9 Wann beginnt und wann endet der Vertrag?  

 

9.1 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass Sie den ersten oder 
den einmaligen Beitrag unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des 
Versicherungsscheins zahlen. 

 

9.2 Dauer und Ende des Vertrags 

 

9.2.1 Vertragsdauer 

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 

 

9.2.2 Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um 
jeweils ein weiteres Jahr, wenn der Vertrag nicht gekündigt wird. Kündigen können 
sowohl Sie als auch wir. Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf der Vertragszeit zugehen. 

 

9.2.3 Vertragsbeendigung 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vorgese-
henen Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.  

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag schon zum 
Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Ihre Kündi-
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gung muss uns spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Versicherungsjah-
res zugehen. 

 

9.3 Kündigung nach Versicherungsfall 

Sie oder wir können den Vertrag kündigen, wenn wir eine Leistung erbracht haben, 
oder wenn Sie gegen uns Klage auf eine Leistung erhoben haben.  

 

Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen Monat nach Leistung oder 
Beendigung des Rechtsstreits zugegangen sein.  

 

Wenn Sie kündigen, wird Ihre Kündigung wirksam, sobald sie uns zugeht. Sie kön-
nen jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt wirksam 
wird; spätestens jedoch am Ende des Versicherungsjahres. Unsere Kündigung wird 
einen Monat, nachdem Sie sie erhalten haben, wirksam.  

 

9.4 Versicherungsjahr 

Das Versicherungsjahr dauert zwölf Monate.  
 

Ausnahme:  
Besteht die vereinbarte Vertragsdauer nicht aus ganzen Jahren, wird das erste Ver-
sicherungsjahr entsprechend verkürzt. Die folgenden Versicherungsjahre bis zum 
vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre.  

 
Beispiel: Bei einer Vertragsdauer von 15 Monaten beträgt das erste Versicherungs-
jahr 3 Monate, das folgende Versicherungsjahr 12 Monate. 

 

Der Versicherungsbeitrag 

 

10 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?  

Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?  

 

10.1 Beitrag und Versicherungssteuer 

 

10.1.1 Beitragszahlung und Versicherungsperiode 

Die Beiträge können Sie je nach Vereinbarung monatlich, vierteljährlich, halbjährlich 
oder jährlich bezahlen. Danach bestimmt sich die Dauer der Versicherungsperiode: 
Sie beträgt 

 bei Monatsbeiträgen einen Monat,  

 bei Vierteljahresbeiträgen ein Vierteljahr,  

 bei Halbjahresbeiträgen ein Halbjahr und  

 bei Jahresbeiträgen ein Jahr. 

 

10.1.2 Versicherungssteuer 

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer. Diese haben Sie 
in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu zahlen. 

 

10.2 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Erster Beitrag 

 

10.2.1 Fälligkeit der Zahlung 

Wenn Sie den Versicherungsschein von uns erhalten, müssen Sie den ersten Beitrag 
unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen bezahlen.  
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10.2.3 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 

Wenn Sie den ersten Beitrag zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab diesem späteren Zeitpunkt. Darauf müssen wir Sie 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Ver-
sicherungsschein aufmerksam gemacht haben.  
 
Wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die verspätete Zahlung nicht verschuldet haben, 
beginnt der Versicherungsschutz zum vereinbarten Zeitpunkt. 
 

10.2.3 Rücktritt 

Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig bezahlen, können wir vom Vertrag zu-
rücktreten, solange der Beitrag nicht bezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn 
Sie nachweisen, dass Sie die verspätete Zahlung nicht verschuldet haben. 
 

10.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 

 

10.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. 

 

10.3.2 Verzug 

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig bezahlen, geraten Sie in Verzug, auch 
ohne dass Sie eine Mahnung von uns erhalten haben.  

Dies gilt nicht, wenn Sie die verspätete Zahlung nicht verschuldet haben. 

Bei Verzug sind wir berechtigt, Ersatz für den Schaden zu verlangen, der uns durch 
den Verzug entstanden ist (Ziffer 10.3.3).  

 

10.3.3 Zahlungsfrist 

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig bezahlen, können wir Ihnen auf Ihre 
Kosten in Textform eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 
zwei Wochen betragen. 

 

Unsere Zahlungsaufforderung ist nur wirksam, wenn sie folgende Informationen ent-
hält: 

Die ausstehenden Beträge, die Zinsen und die Kosten müssen im Einzelnen beziffert 
sein und  

die Rechtsfolgen müssen angegeben sein, die nach Ziffer 10.3.4 mit der Fristüber-
schreitung verbunden sind. 

 

10.3.4 Verlust des Versicherungsschutzes und Kündigung 

Wenn Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist den angemahnten Betrag nicht bezahlt ha-
ben,  

 

 besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz. 

 können wir den Vertrag kündigen, ohne eine Frist einzuhalten. 
Wenn Sie nach unserer Kündigung innerhalb eines Monats den angemahnten 
Betrag bezahlen, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle zwischen dem 
Ablauf der Zahlungsfrist und Ihrer Zahlung besteht kein Versicherungsschutz. 

 

10.4 Rechtzeitige Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat 

Wenn wir die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart haben, gilt die 
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden 
kann und Sie der Einziehung nicht widersprechen. 
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Die Zahlung gilt auch als rechtzeitig, wenn der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden 
nicht eingezogen werden kann und Sie nach einer Aufforderung in Textform unver-
züglich zahlen.  

 

Wenn Sie es zu vertreten haben, dass der fällige Beitrag nicht eingezogen werden 
kann, sind wir berechtigt, künftig eine andere Zahlungsweise zu verlangen.  

 

Sie müssen allerdings erst dann zahlen, wenn wir Sie hierzu in Textform aufgefordert 
haben.  

 

10.5 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags haben wir nur Anspruch auf den Teil des 
Beitrags, der dem Zeitraum des Versicherungsschutzes entspricht.  

 

Weitere Bestimmungen 

 

11 Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten Personen zueinan-

der?  

 

11.1 Fremdversicherung 

Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht ausschließlich Ihnen als Versi-
cherungsnehmer zu. Das gilt auch, wenn die Versicherung gegen Unfälle abge-
schlossen ist, die einem anderen zustoßen (Fremdversicherung). 

 

Wir zahlen Leistungen aus dem Versicherungsvertrag auch dann an Sie aus, wenn 
der Unfall nicht Ihnen, sondern einer anderen versicherten Person zugestoßen ist.  

 

Sie sind neben der versicherten Person für die Erfüllung der Obliegenheiten verant-
wortlich.  

 

11.2 Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller 

Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren Rechtsnachfolger und sonstige 
Anspruchsteller entsprechend anzuwenden. 

 

11.3 Übertragung und Verpfändung von Ansprüchen 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag können vor Fälligkeit ohne unsere Zu-
stimmung weder übertragen noch verpfändet werden. 

 

12 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht und welche Folgen hat ihre 

Verletzung? 

 

12.1 Vorvertragliche Anzeigepflicht 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten ge-
fahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsge-
mäß und vollständig anzuzeigen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die für unsere 
Entscheidung, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, 
erheblich sind. 

 
Diese Anzeigepflicht gilt auch für Fragen nach gefahrerheblichen Umständen, die wir 

 nach Ihrer Vertragserklärung, 

 aber noch vor Vertragsannahme 
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in Textform stellen. 
 

Soll eine andere Person als Sie selbst versichert werden, ist auch diese – neben 
Ihnen – zu wahrheitsgemäßer und vollständiger Beantwortung der Fragen verpflich-
tet. 

 
Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheblichen Umständen für Sie 
beantwortet und wenn diese Person den gefahrerheblichen Umstand kennt oder arg-
listig handelt, werden Sie so behandelt, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt 
oder arglistig gehandelt. 

 

12.2 Mögliche Folgen einer Anzeigepflichtverletzung 

Eine Verletzung der Anzeigepflicht kann erhebliche Auswirkungen auf Ihren Versi-
cherungsschutz haben. Wir können in einem solchen Fall 

 vom Vertrag zurücktreten, 

 den Vertrag kündigen, 

 den Vertrag ändern oder 

 den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten. 

 

 

12.2.1 Rücktritt 

Wird die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt, können wir vom Vertrag zurücktreten.  
 

Kein Rücktrittsrecht besteht, wenn  

 weder eine vorsätzliche, 

 noch eine grob fahrlässige 
Anzeigepflichtverletzung vorliegt. 

 
Auch wenn die Anzeigepflicht grob fahrlässig verletzt wird, haben wir trotzdem kein 
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag - möglicherweise zu anderen Bedingungen 
(z.B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versicherungsschutz) – auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten. 

 
Im Fall des Rücktritts haben Sie keinen Versicherungsschutz. 

 
Wenn wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurücktreten, bleibt unsere Leistungs-
pflicht unter folgender Voraussetzung bestehen:  

 
Die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen gefahrerheblichen Umstand, 
der 

 weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls, 

 noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht  
ursächlich war. 

 
Wird die Anzeigepflicht arglistig verletzt, entfällt unsere Leistungspflicht.  
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12.2.2 Kündigung 

Wenn unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen ist, weil die Verletzung der Anzeige-
pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig erfolgte, können wir den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag - möglicherweise 
zu anderen Bedingungen (z.B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versicherungs-
schutz) – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände ge-
schlossen hätten. 

 

12.2.3 Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag - möglicherweise 
zu anderen Bedingungen (z.B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versicherungs-
schutz) – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände ge-
schlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen hin rück-
wirkend Vertragsbestandteil. 

 
Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Be-
dingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode (Ziffer 10.1.1) Vertragsbe-
standteil. 

 
Sie können den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem Sie unsere Mitteilung er-
halten haben, fristlos kündigen, wenn 

 wir im Rahmen einer Vertragsänderung den Beitrag um mehr als 10% erhöhen 
oder 

 wir die Gefahrabsicherung für einen nicht angezeigten Umstand ausschließen. 
 

Auf dieses Recht werden wir Sie in der Mitteilung über die Vertragsänderung hinwei-
sen. 

 

12.3 Voraussetzungen für die Ausübung unserer Rechte 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen uns 
nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer 
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.  

 
Wir haben kein Recht zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung, 
wenn wir den nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung 
nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend 
gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. 

 
Bei Ausübung unserer Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände ange-
ben, wenn für diese die Monatsfrist noch nicht verstrichen ist. 

 
Nach Ablauf von fünf Jahren seit Vertragsschluss erlöschen unsere Rechte zum 
Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung. Ist der Versicherungsfall vor Ab-
lauf dieser Frist eingetreten, können wir die Rechte auch nach Ablauf der Frist gel-
tend machen. 
Ist die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt worden, beträgt die Frist zehn 
Jahre. 
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12.4 Anfechtung 

Wir können den Vertrag auch anfechten, falls unsere Entscheidung zur Annahme 
des Vertrags durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und gewollt be-
einflusst worden ist. 

 
Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksam-
werden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 

12.5 Erweiterung des Versicherungsschutzes 

Die Absätze 12.1. bis 12.4 gelten entsprechend, wenn der Versicherungsschutz 
nachträglich erweitert wird und deshalb eine erneute Risikoprüfung erforderlich ist. 

 

13 Wann verjähren die Ansprüche aus diesem Vertrag? 

 

13.1 Gesetzliche Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristbe-
rechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buchs. 

 

13.2 Aussetzung der Verjährung 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns geltend gemacht worden, ist 
die Verjährung gehemmt. Dies gilt von der Geltendmachung bis zu dem Zeitpunkt, zu 
dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht.  

 

14 Welches Gericht ist zuständig? 

 

14.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns sind folgende Gerichte zustän-
dig: 

 das Gericht am Sitz unseres Unternehmens oder unserer Niederlassung, die für 
Ihren Vertrag zuständig ist. 

 das Gericht Ihres Wohnorts oder, wenn Sie keinen festen Wohnsitz haben, am 
Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts.  

 

14.2 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie ist das Gericht Ihres Wohnorts 
oder, wenn Sie keinen festen Wohnsitz haben, das Gericht Ihres gewöhnlichen Auf-
enthalts zuständig.  

 

15 Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten? Was gilt bei Änderung Ihrer An-

schrift? 

 

15.1 Anzeigen oder Erklärungen sollen an folgende Stellen gerichtet werden: 

 an unsere Hauptverwaltung oder 

 an die Geschäftsstelle, die für Sie zuständig ist. Welche Geschäftsstelle dies ist, 
ergibt sich aus Ihrem Versicherungsschein oder aus dessen Nachträgen. 

 

15.2 Änderungen Ihrer Anschrift müssen Sie uns mitteilen. 
 

Wenn Sie dies nicht tun und wir Ihnen gegenüber eine rechtliche Erklärung abgeben 
wollen, gilt Folgendes: 

 
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung als zugegangen, wenn wir sie per 
Einschreiben an Ihre letzte uns bekannte Anschrift geschickt haben. 
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Das gilt auch, wenn Sie uns eine Änderung Ihres Namens nicht mitteilen. 

 

16 Welches Recht findet Anwendung? 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.  
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Besondere Bedingungen SENIOR - zu den AUB 2014 

 Gelten automatisch mitversichert 

 

Besondere Bedingungen zur Unfallversicherung Unfall - SENIOR  
 

 

1. Maximale Versicherungssummen / Versicherte Gefahren 
 

Invalidität 150.000 Euro 

Todesfall 15.000 Euro 

Krankenhaustagegeld / Genesungsgeld bei einem Krankenhausaufenthalt nach 
einem versicherten Unfallereignis 50 Euro 

Übergangsgeld 10.000 Euro 

Bergungskosten, kosmetische Operationen, Kurkosten (beitragsfrei)  30.000 Euro 

*Schmerzensgeld bei Oberarm- / Oberschenkelhalsbruch 3.000 Euro 

**Unfall-Pflegegeld 1.500 Euro 

***Leistungskürzung bei Mitwirkung von Krankheiten und Gebrechen mind. 40 % 

 

* Ein Knochenbruch/ Fraktur ist eine vollständige Zusammenhangstrennung des Knochens 
unter direkter oder indirekter Krafteinwirkung. Wir leisten Schmerzensgeld bei einem Bruch 
des Oberarmes bzw. einem Oberschenkelhalsbruch in Höhe von 3.000 Euro. Bei mehreren 
Brüchen ist die Entschädigung auf 3.000 Euro begrenzt. 
 
 ** Erreicht die versicherte Person infolge eines Unfalles den Pflegegrad 2, zahlen wir ein-
malig ein Pflegegeld in Höhe von 1.500 Euro. Die Pflegebedürftigkeit muss durch einen me-
dizinischen Dienst festgestellt werden. 
 
*** Abweichend von Ziffer 3.2.2 AUB 2014 werden die Leistungen nur dann gekürzt, wenn 
der Anteil der Krankheit oder des Gebrechens mindestens 40 % beträgt. 
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2. Leistungserweiterungen – Fair Play Klausel 
 

** Ein Knochenbruch/ Fraktur ist eine vollständige Zusammenhangstrennung des Knochens unter di-
rekter oder indirekter Krafteinwirkung. Bei mehreren Brüchen ist die Entschädigung auf 1.000 € be-
grenzt. 
 

 

3. Leistungsgarantie gegenüber den GDV Bedingungen 

 
Die Ostangler garantiert, dass die dieser Privaten Unfallversicherung zugrunde liegen-
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Unfallversicherung (AUB2014) und 
Besonderen Bedingungen zur Privat- Unfallversicherung ausschließlich zum Vorteil der 
Versicherungsnehmer von den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft 
(GDV) empfohlenen Bedingungen abweichen.  

 
 

4. Künftige Bedingungsverbesserungen 
 

Werden die diesem Unfallversicherungsprodukt zugrunde liegenden Bedingungen aus-
schließlich zum Vorteil der Versicherungsnehmer und ohne Mehrbeitrag geändert, so 
gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag. 

 

 

5. Beitragsanpassungsklausel 

 
5.1. Der Tarifbeitrag ergibt sich aus der Multiplikation von Versicherungssummen und 

dem jeweiligen Beitragssatz für die einzelne Risikoart. Der Beitragssatz errechnet 
sich aus Grundbeitragssatz und Zuschlägen oder Nachlässen für besondere Gefah-
renverhältnisse. Der Beitragssatz wird unter Berücksichtigung von Schadenaufwand, 
Kosten und Gewinnansatz kalkuliert.  

 
Bei der Neukalkulation des Beitragssatzes für bestehende Beiträge ist der Schaden-
bedarf einer ausreichend großen Anzahl gleichartiger Risiken, die Gegenstand dieser 

Leistungen bei  

Knochenbruch ** 

 

Fraktur des Schädeldaches und der Schädelbasis 1.000 Euro 

Fraktur der Wirbelsäule ohne Angabe einer Rückenmarkschä-
digung 

1.000 Euro 

Fraktur der Wirbelsäule mit  Rückenmarkschädigung 1.000 Euro 

Beckenbruch 1.000 Euro 

Fraktur des Oberarmes (Humerus) 1.000 Euro 

Fraktur des Unterarmes (Radius und Ulna) 1.000 Euro 

Fraktur des Oberschenkels (Femur) 1.000 Euro 

Fraktur des Unterschenkels (Tibia, Fibula) 1.000 Euro 

Freie Kranken-

hauswahl nach 

einem Unfall 

Wir ermöglichen Ihnen die freie Krankenhauswahl unter allen 
Versorgungskrankenhäusern in Deutschland. Im Falle eines 
stationären Krankenhausaufenthaltes erstatten wir Ihnen die 

Mehrkosten, die Ihnen von Ihrer GKV nach deren Vorleistung 
auferlegt werden, weil Sie ein anderes Versorgungskranken-
haus als das in der ärztlichen Einweisung genannte wählen. 

10 % der Inva-
liditätssumme 
max. 10.000 
Euro 

Reha Manage-

ment 
Ab einer Invalidität von 30 % unterstützen wir Sie zusammen mit unserem Rück-
versicherer,  bei der Auswahl eventueller Rehabilitationsmaßnahmen. 

Leistung 

Wellness 

Wellnesswochenende für zwei Personen 
Ab einer drohenden - ärztlich festgestellten - Invalidität von  
30 % innerhalb von drei Jahren nach Unfallereignis 

bis 1.000 Euro 

Mitwirkungsan-

teil 
Mitwirkung von Krankheiten und Gebrechen mind. 40% 
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Versicherung sind, und die voraussichtliche künftige Entwicklung des unternehmens-
individuellen Schadenbedarfs zu berücksichtigen. Ergibt die Neukalkulation, dass ei-
ne Änderung des Beitragssatzes erforderlich ist, so wird mit Wirkung ab Beginn des 
nächsten Versicherungsjahres für bestehende Verträge der Tarifbeitrag um den Pro-
zentsatz erhöht, um den der aufgrund der Neukalkulation ermittelte Schadenbedarf 
vom bisher kalkulierten abweicht – maximal jedoch um 20%.  
Der Änderungsprozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet.  
Obergrenze für eine Beitragserhöhung ist der Tarifbeitrag für vergleichbaren Versi-
cherungsschutz im Neugeschäft. 
 

5.2. Erhöht sich der Beitrag aufgrund Nr. 1, ohne dass sich der Umfang des Versiche-
rungsschutzes entsprechend ändert, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang unserer Mitteilung schriftlich kündigen. Die Kündigung wird frühestens 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens unserer Beitragserhöhung wirksam. Sie können 
auch die Umstellung des Vertrages auf Neugeschäftstarif und – bedingungen verlan-
gen. Beitragssenkung gelten automatisch ab Beginn des nächsten Versicherungsjah-
res. Wir werden Sie in der Mitteilung zur Beitragsanpassung auf dieses gesetzliche 
Kündigungsrecht hinweisen. Die Mitteilung muss Ihnen spätestens zwei Monate vor 
dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 

 
5.3. Wenn eine Bestimmung in den vorliegenden Versicherungsbedingungen (Klausel) 

- durch höchstrichterliche Entscheidung oder 
- durch einen bestandskräftigen Verwaltungsakt 
für unwirksam erklärt worden ist, dann sind wir berechtigt,  die betroffene Klausel zu 
ändern, zu ergänzen oder zu ersetzen, wenn die Voraussetzung der folgenden Ab-
sätze vorliegen. 
 

5.4. Die Anpassung kommt nur in Betracht für Klauseln über Gegenstand und Umfang 
der Versicherung, Ausschlüsse, Ihre Obliegenheiten nach Vertragsabschluss, Bei-
tragsanpassung, Vertragsdauer und Kündigung. 

 
5.5. Die Anpassung setzt voraus, dass die gesetzlichen Vorschriften keine konkrete Re-

gelung zur Füllung der Lücke enthalten und dass die ersatzlose Streichung der Klau-
sel keine angemessene, den typischen Interessen der Vertragspartner gerechte Lö-
sung darstellt. 

 
5.6. Die Anpassung erfolgt nach den Grundsätzen einer ergänzenden Vertragsausle-

gung. Das bedeutet, dass die unwirksame Klausel durch die Regelung ersetzt wird, 
welche die Vertragspartner als angemessen und Ihnen typische Interessen gerechte 
Lösung gewählt hätten, wenn Ihnen die Unwirksamkeit der Klausel zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses bekannt gewesen wäre. 

 
5.7. Unter den oben genannten Voraussetzungen haben wir eine Anpassungsbefugnis für 

im Wesentlichen inhaltsgleiche Klauseln auch dann, wenn sich die gerichtlichen oder 
behördlichen Entscheidungen gegen Klauseln anderer Versicherer richten. 

  
5.8. Die angepassten Klauseln werden wir Ihnen in Textform bekannt geben und erläu-

tern.  
Sie gelten als genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb von sechs Wochen nach Be-
kanntgabe in Textform widersprechen. Hierauf werden wir Sie bei der Bekanntgabe 
ausdrücklich Hinweisen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerspruches. Bei fristgemäßem Widerspruch tritt die Bedingungsanpassung 
nicht in Kraft. 
Wir können innerhalb von sechs Wochen nach Zugang des Widerspruchs den Versi-
cherungsvertrag mit einer Frist von acht Wochen zum Ende eine Monates schriftlich 
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kündigen, wenn für uns das Festhalten an dem Vertrag ohne die Anpassung unzu-
mutbar ist.  
Eine E-Mail erfüllt die Schriftform nicht. 

 



 

UV_AUB14_SENIOR_207.1_01052018                    Unfallversicherung Seite 31 von 34 

 

  
Besondere Bedingungen für die Zusatzleistungen im Rahmen der  

Unfallassistance – BBUAS –  

●  Gilt nur soweit ausdrücklich vereinbart  
 

A.      Eingangsbestimmungen 

1. Die nachfolgend aufgeführten Leistungen werden zu den angegebenen Richt- bzw. 
Festpreisen zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer vom Auftragnehmer für maximal 6 
Monate (je nach Leistung ) vermittelt und erstattet. Bei stationärer Behandlung ab der 
Entlassung aus der vollstationären Behandlung, ansonsten ab dem Unfallzeitpunkt. Die 
nachfolgend aufgeführten Leistungen können nur im Rahmen des Hauptvertrages (der 
Unfallversicherung) geltend gemacht werden. 

2. Wir bieten Versicherungsschutz bei einer Hilfebedürftigkeit der versicherten Person. Eine 
Hilfebedürftigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person aufgrund eines Unfalls körperlich 
oder geistig nicht in der Lage ist, die Tätigkeiten (gewöhnliche und regelmäßig wieder-
kehrende Verrichtungen des täglichen Lebens), die wir im Rahmen der versicherten Leis-
tungen erbringen, in einem erforderlichen Umfang selbstständig zu verrichten. 

3. Die versicherte Person erhält aus den versicherten Leistungen diejenigen, die ihrem indi-
viduellen Bedarf sowie Art und Umfang ihrer Hilfsbedürftigkeit entsprechen.  
Dabei wird berücksichtigt: Ob und in inwieweit aus vorangegangen Leistungsfällen be-
reits dauerhafte Hilfsbedürftigkeit besteht und ob und inwieweit der Bedarf an Hilfsleis-
tungen durch das vorhandene häusliche und soziale Umfeld der versicherten Person o-
der durch bereits vorher regelmäßig erbrachte Dienstleistungen Dritter abgedeckt ist. 

4. Die versicherte Person ist verpflichtet, uns ihre Hilfsbedürftigkeit nach einem Unfall in-
nerhalb von 6 Wochen mit ärztlichen Unterlagen nachzuweisen. Ergibt unsere vorläufige 
Prüfung auf Grundlage der Informationen, dass eine Hilfsbedürftigkeit vorliegt, erhält die 
versicherte Person Leistungen zunächst für den Zeitraum von maximal einer Woche. 
Wird die Hilfebedürftigkeit durch ärztliche Unterlagen nachgewiesen, setzen wir bei ent-
sprechendem Bedarf unsere Leistungen über diesen Zeitraum hinaus fort. Die Leistun-
gen beginnen frühestens, wenn der Versicherungsnehmer die Hilfsbedürftigkeit geltend 
gemacht hat. Eine rückwirkende Geltendmachung von Hilfeleistungen ist nicht möglich. 

B.      Versicherte Leistungen 

1. Erstgespräch    

Nach Beauftragung führt der Auftragnehmer mit der versicherten Person bzw. ihren An-
gehörigen und bei Bedarf in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt ein telefonisches 
Erstgespräch zur Feststellung der Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit. 

2. Hausnotrufdienst   

2.1 Der versicherten Person wird bei Bedarf für bis zu 6 Monate eine Hausnotrufanlage 
mit einem Funkfinger oder einem Funkarmband zur Verfügung gestellt und in der 
Wohnung der versicherten Person installiert, sofern die erforderlichen technischen 
Voraussetzungen (entsprechender Strom- und Telefonanschluss) hierfür in der Woh-
nung vorhanden sind.  

2.2 Über die Hausnotrufanlage ist für die versicherte Person rund um die Uhr eine Not-
rufzentrale erreichbar, die im Notfall entsprechende Hilfe veranlasst. 

2.3 Richtpreise: 35 bis 50 Euro je Monat zzgl. Aufstellung 
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3. Mahlzeitendienst      

3.1 Diese Leistung umfasst die Anlieferung von sieben Hauptmahlzeiten an die versi-
cherte Person nach vorheriger freier Auswahl aus dem angebotenen Menüsortiment. 
Die Menüs werden täglich warm bei Bedarf für bis zu 6 Monate angeliefert. Soweit 
dies örtlich nicht möglich ist, werden die Menüs jeweils wochenweise (7 Mahlzeiten 
tiefgekühlt) angeliefert. 

3.2 Richtpreise: 6 bis 8 Euro je Mahlzeit 

4. Wohnungsreinigung     

4.1 Einmal in der Woche wird bei Bedarf für bis zu 6 Monate der übliche Lebensbereich 
der Wohnung (z.B. Wohnraum, Bad, Toilette, Küche, Schlafraum) der versicherten 
Person im üblichen Umfang gereinigt. 

4.2 Richtpreise: 20 bis 30 Euro je Stunde zzgl. Anfahrt 

5. Besorgungen und Einkäufe  

5.1. Bis zu einmal in der Woche werden bei Bedarf für bis zu 6 Monate für die versicherte 
Person Einkäufe oder notwendige Besorgungen ausgeführt. Hierzu zählen das Zu-
sammenstellen des Einkaufszettels für Gegenstände des täglichen Bedarfes, das 
Einkaufen inkl. Arzneimittelbeschaffung und notwendige Besorgungen, z. B. Bank-
gänge, die Unterbringung und Versorgung der eingekauften Lebensmittel, die Anlei-
tung zur Beachtung von Genieß- und Haltbarkeit von Lebensmitteln und ggf. das 
Bringen von Wäsche zur Reinigung und das Abholen. 

5.2. Richtpreise: 20 bis 30 Euro je Stunde zzgl. Anfahrt 

6. Waschen und Pflegen der Wäsche und Kleidung           

6.1. Einmal wöchentlich werden bei Bedarf für bis zu 6 Monate Kleidung und Wäsche der 
versicherten Person gewaschen und gepflegt. Hierzu zählen waschen und trocknen, 
bügeln, ausbessern, sortieren und einräumen sowie die Schuhpflege. 

6.2. Richtpreise: 20 bis 30 Euro je Stunde zzgl. Anfahrt 

7. Begleitung bei Arzt- oder Behördengängen  

7.1. Bis zu zweimal wöchentlich wird bei Bedarf für bis zu 4 Wochen die versicherte Per-
son bei Behördengängen und Arztbesuchen begleitet, wenn persönliches Erscheinen 
bei Behörden oder Ärzten unumgänglich ist. 

7.2. Richtpreise: 20 bis 30 Euro je Stunde 

8. Fahrdienst zu Ärzten oder Behörden     

8.1 Bis zu zweimal wöchentlich wird bei Bedarf für bis zu 6 Monate die versicherte Per-
son zu Behördengängen und Arztbesuchen gebracht und wieder abgeholt, wenn 
persönliches Erscheinen bei Behörden oder Ärzten unumgänglich ist. 

8.2 Richtpreise: 1 bis 2,50 Euro je Kilometer 

9. Fahrdienst zur Krankengymnastik oder zu Therapien   

9.1 Bis zu zweimal wöchentlich wird bei Bedarf für bis zu 6 Monate die versicherte Per-
son zur Krankengymnastik oder zu Therapien gebracht und wieder abgeholt. 

9.2 Richtpreise: 1 bis 2,50 Euro je Kilometer 
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10. Pflegeschulung für Angehörige      

10.1 Wenn die versicherte Person von Angehörigen gepflegt wird, werden diese für die 
Aufgaben der täglichen Pflege einmalig geschult. 

10.2 Richtpreise: 75 bis 100 Euro je Teilnehmer und Kurs 

11. Grundpflege       

11.1 Die versicherte Person erhält bei Bedarf für bis zu 4 Wochen eine Grundpflege. Die-
se umfasst die Körperpflege einschließlich Teil- oder  Ganzwaschungen, An- und 
Auskleiden, Hilfe beim Verrichten der Notdurft, Lagerung im Bett, Hilfe bei der Durch-
führung von Bewegungsübungen, Zubereitung von Mahlzeiten und die Hilfe bei der 
Nahrungsaufnahme. 

11.2 Richtpreise: 25 bis 40 Euro je Stunde zzgl. Anfahrt 

12. 24-Stunden-Pflegenotruf 

12.1 Gleichzeitig kann mit der Erbringung von Leistungen der Grundpflege  – soweit ört-
lich möglich – ein Pflegenotruf eingerichtet werden, über den rund um die Uhr eine 
Pflegenotrufzentrale erreichbar ist, die im Notfall eine ausgebildete Pflegkraft zur 
entsprechenden Hilfeleistung vorbeischickt. 

12.2 Richtpreis: 40 Euro je Stunde zzgl. Anfahrt  

13. Pflegeberatung       

13.1. Vor Aufnahme der Grundpflege findet einmalig eine Pflegeberatung im Rahmen ei-
nes persönlichen Gespräches statt zur Feststellung der Pflegeprobleme und der 
Ressourcen des Pflegebedürftigen, zur Planung der Pflegeeinsätze, zur Prüfung von 
erforderlichen Pflegehilfsmitteln. Die versicherte Person wird dabei auch zu mögli-
chen Ansprüchen auf Leistungen aus der Pflegeversicherung oder Pflegekasse in-
formiert und beraten. 

13.2. Richtpreise: 25 bis 40 Euro je Stunde zzgl. Anfahrt 

14. Vermittlung von Pflegehilfsmitteln      

14.1. Die erforderlichen Pflegehilfsmittel (z.B. Rollstuhl, Gehhilfen usw.) werden der versi-
cherten Person vermittelt. 

14.2. Festpreis: 40 Euro ohne Anfahrt 

15. Tag- und Nachtwache      

15.1. Für einen Zeitraum von bis zu 48 Stunden nach Entlassung aus einer stationären 
Behandlung wird eine Tag- und Nachtwache organisiert, wenn aus medizinischen 
Gründen eine Beaufsichtigung der versicherten Person erforderlich ist. 

15.2. Richtpreise: 25 bis 40 Euro je Stunde zzgl. Anfahrt 

16. Vermittlung einer Tierbetreuung    

16.1. Für die gewöhnlichen Haustiere der versicherten Person (z.B. Hunde, Katzen, Fi-
sche, Vögel usw.) wird eine Tierbetreuung vermittelt. 

16.2. Festpreis: 40 Euro   
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17. Vermittlung des Umbaus von Kraftfahrzeugen 

17.1. Der versicherten Person wird eine Beratung für den behindertengerechten Umbau 
ihres Kraftfahrzeugs vermittelt. 

17.2. Festpreis: 40 Euro   

18. Vermittlung des Umbaus der Wohnung     

18.1. Der versicherten Person wird eine Beratung für den behindertengerechten Umbau 
ihrer Wohnung vermittelt. 

18.2. Festpreis: 40 Euro   

19.    Beitragskalkulation 
Eine mehrjährige Beitragsgarantie wird nicht angeboten. Die Beiträge werden zusammen 
mit der zugrunde liegenden Unfallversicherung erhoben. Dieser Tarif ist nicht über-
schussberechtigt. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


